
Das neue Salzburger

Eine Information für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Gleichbehandlungskommission des Magistrats  
Salzburg besteht aus folgenden Mitgliedern (im Bild von 
links): 
Renate Hörmandinger-Roider, Klaus Pötzelsberger  
(Vorsitzender), Andrea Riedl, Alexandra Schmidt, Susanne 
Schöndorfer, Petra Berger-Ratley, Dagmar Stranzinger

Name Funktion Tel. E-Mail

Dr. Klaus Pötzelsberger
Leiter des Personalamts
Vorsitzender

8072- 2700 klaus.poetzelsberger@stadt-salzburg.at

Mag.a Dagmar Stranzinger
Gleichbehandlungsbeauftragte
Stv. Vorsitzende

8072-2055 dagmar.stranzinger@stadt-salzburg.at

Dr.in Susanne Schöndorfer Vertreterin der Magistratsdirektion 8072-2022 susanne.schoendorfer@stadt-salzburg.at

Petra Berger-Ratley Vertreterin der Personalvertretung 8072-4703 petra.berger@stadt-salzburg.at

Ersatzmitglieder

Renate Hörmandinger-Roider Vertreterin des Personalamts 8072-2708 renate.hoermandinger-roider@stadt-salzburg.at

Mag.a Alexandra Schmidt Vertreterin des Frauenbüros 8072-2044 alexandra.schmidt@stadt-salzburg.at

Dr.in Andrea Riedl Vertreterin der Magistratsdirektion 8072-2040 andrea.riedl@stadt-salzburg.at

Astrid Steindl Vertreterin der Personalvertretung 8072-2552 astrid.steindl@stadt-salzburg.at

Wenn Sie sich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter diskrimi-
niert fühlen ist es wichtig, dass Sie selbst Schritte setzen 
und sich an die Gleichbehandlungsbeauftragte oder an 
ein Mitglied der Gleichbehandlungskommission wenden. 
In einem vertraulichen Gespräch können sinnvolle Hand-
lungsmöglichkeiten besprochen werden. Nur bei aus-
drücklichem Einverständnis der Betroffenen werden wei-
tere Schritte gesetzt.

Im Falle einer Diskriminierung haben Sie neun Monate 
Zeit, einen Antrag an die Gleichbehandlungskommission 
zu stellen. Bei sexueller Belästigung haben Sie dazu drei 
Jahre Zeit.

Weitere Informationen

Bei Fragen zum Gleichbehandlungsgesetz wenden Sie sich 
an die Gleichbehandlungsbeauftragte oder ein Mitglied der 
Gleichbehandlungskommission. 

Den Gesetzestext im Wortlaut �nden Sie als Download im 
Intranet unter �Daten und Fakten�.

Bei Diskriminierung, Sexueller Belästigung oder 
Verletzung des Frauenförderungsgebotes wen-
den Sie sich an die Gleichbehandlungsbeauftragte 
oder an die Gleichbehandlungskommission.

Gleichbehandlungsbeauftragte  
Mag.a Dagmar Stranzinger

n �Information über die Rechte, Beratung und  
Klärung des Falles ohne Gleichbehandlungs- 
kommission

oder

n �Antrag auf Erstellung eines Gutachtens durch  
die Gleichbehandlungskommission (mit dem  
Einverständnis der/des Betroffenen)

Gleichbehandlungskommission

n �Benachrichtigung an AntragstellerIn,  
Beschuldigte/n, DienststellenleiterIn

n �Erstellung eines Gutachtens (innerhalb von  
sechs Monaten)

n �Bei Verletzung des Gleichbehandlungs-  
oder Frauenförderungsgebotes ergeht an die 
Dienstellenleitung: 

	 • 	Vorschlag zur Verwirklichung der  
			  Gleichbehandlung
	 • 	Aufforderung, die Diskriminierung zu beenden  
			  und die/den Beschuldigte/n nach den dienst-  
			  und disziplinarrechtlichen Vorschriften zu  
			  verfolgen
	 • 	Aufforderung, über die Durchführung der  
			  vorgeschlagenen Maßnahmen zu berichten

oder

Ansprechpartnerinnen

Über die Gleichbehandlungskommission hinaus gibt es 
im Magistrat Salzburg für die Themen Behinderung und 
Integration zwei Kolleginnen, die auch Information und 
Beratung anbieten. 

n Für MitarbeiterInnen  
mit Behinderung
Alexandra Piringer, Behinderten-
beauftragte der Stadt Salzburg, 
Tel. 8072-3232 
alexandra.piringer@stadt-salzburg.at

n Für MitarbeiterInnen 
ausländischer Herkunft
Mag.a Anja Hagenauer, 
Integrationsbeauftragte der 
Stadt Salzburg, Tel. 8072-2295 
anja.hagenauer@stadt-salzburg.at

Gleich-
behandlungs-
gesetz
für den Magistrat Salzburg

Impressum
Herausgeberin, Eigentümerin und Verlegerin: Stadt Salzburg, Frauenbüro, 
Schloss Mirabell, 5024 Salzburg, Tel. 0662/8072-2045
Druck: Salzburger-Druckerei · Juni 2007

Die Gleichbehandlungskommission (GBK)

Was tue ich bei  
Diskriminierung?

Aufgaben und Kompetenzen



Seit Mai 2006 gilt das neue Salzburger 
Gleichbehandlungsgesetz. Damit setzt 
Salzburg die Antidiskriminierungs-
Richtlinien der EU um. Wesentlichste 
Neuerung ist, dass es nun sieben 
Gleichbehandlungsdimensionen gibt. 
Gleiches Recht gilt nicht nur wie bisher 
für Frauen und Männer.  

Benachteiligungen sind auch verbo-
ten aufgrund von Alter, Behinderung, 
Ethnischer Herkunft, Religion, Weltan-
schauung und sexueller Orientierung.

Wir laden Sie ein, in Ihrem Arbeits- und 
Verantwortungsbereich für Gerechtig-
keit und gegen Diskriminierungen ein-
zutreten. Denn es ist unser Ziel, den 
erfolgreichen Weg eines modernen 
Dienstleistungsunternehmens fortzuset-
zen und dazu zählt jedenfalls die Ver-
wirklichung von Chancengleichheit für 
alle.

Dr. Heinz Schaden, Bürgermeister

Dr. Hans Jörg Bachmaier, 
Magistratsdirektor

Das neue Gesetz dient zwei Zielen:
 
1. �der Vermeidung jeder Diskriminierung von Personen  

auf Grund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion,  
Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder  
Behinderung

2. �der tatsächlichen Gleichstellung von weiblichen und  
männlichen Bediensteten im Magistrat durch besondere 
Frauenförderungsmaßnahmen.

Was ist Diskriminierung?

Diskriminierung bedeutet, eine Person gegenüber einer an-
deren zu benachteiligen, ohne dass es dafür eine sachliche 
Rechtfertigung gibt.

Das Gesetz unterscheidet zwei Formen  
der Diskriminierung

1. Direkte Diskriminierung

Eine direkte Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person 
ausschließlich wegen ihres Geschlechts, Alters, ihrer 
Behinderung, sexuellen Orientierung, ethnischen Herkunft, 
Weltanschauung oder Religion ungleich behandelt wird, ob-
wohl es dafür keine sachliche Rechtfertigung gibt. 

Eine direkte Diskriminierung aufgrund des Geschlechts liegt 
beispielsweise dann vor, wenn eine Frau im handwerklichen 
Dienst nur deshalb nicht aufgenommen wird, weil ihr die Be-
rufsausübung nicht zugetraut wird, obwohl sie alle formalen 
Quali�kationen mitbringt. Eine direkte Diskriminierung liegt 
auch dann vor, wenn beispielsweise jemand nur aufgrund 
seines islamischen Glaubens von beru�ichen Aufstiegsmög-
lichkeiten ausgeschlossen wird.

2. Indirekte Diskriminierung

Von einer indirekten Diskriminierung wird dann gesprochen, 
wenn ein scheinbar neutrales Kriterium zu einer Ungleichbe-
handlung einer bestimmten Personengruppe führt. 

Verbot jeglicher Diskriminierung von Privatpersonen, die  
Leistungen der Stadt Salzburg in Anspruch nehmen 

Das neue Gesetz verbietet aber auch Ungleichbehandlung, 
wenn eine Privatperson eine öffentliche Dienstleistung des  
Magistrats, die der Gesetzgebungskompetenz des Landes  
unterliegt, in Anspruch nimmt. 

Eine Diskriminierung läge beispielsweise vor, wenn die  
Beiträge für einen Kindergartenplatz für nichtösterreichische 
und österreichische Kinder unterschiedlich festgesetzt wären. 
Betroffene können sich an die Gleichbehandlungsbeauf- 
tragte wenden.

Frauenförderung

Das neue Gleichbehandlungsgesetz verp�ichtet den Magistrat 
Salzburg auch weiterhin, aktiv Schritte zur Herstellung von 
Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern zu setzen. 

Dies bezieht sich darauf, Frauen in Führungsfunktionen und  
jenen Verwendungsgruppen zu fördern, in denen sie bislang 
kaum vertreten sind. Maßstab ist dabei der Anteil der Frauen 
in Führungsfunktionen und in den einzelnen Verwendungs-
gruppen. Liegt der Frauenanteil unter 45 Prozent so sind För-
dermaßnahmen zu setzen.

Die Stadt Salzburg hat seit 2002 einen Frauenförderplan.  
Darin sind neben einer detaillierten Personalstatistik, die den 
Frauenanteil in allen Abteilungen und ˜mtern enthält, ein  
Bündel von Maßnahmen formuliert, die der Herstellung von 
Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern dienen. 

Förderung der Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter mit Behinderung

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen sind 
besondere Maßnahmen vorgesehen um ihnen die Anstellung, 
die tägliche Arbeit, den Aufstieg und die Weiterbildung zu  
ermöglichen oder zu erleichtern. Dazu gehören beispiels- 
weise barrierefreie Zugänge oder behindertengerechte  
Arbeitsgeräte. 

Gleichbehandlungsbeauftragte und  
Gleichbehandlungskommission

Mit der Umsetzung des neuen Gleichbehandlungsgesetzes 
sind die Gleichbehandlungsbeauftragte und die Gleichbe-
handlungskommission betraut.

n Gleichbehandlungsbeauftragte

Die Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg, Mag.a Dagmar 
Stranzinger ist auch Gleichbehandlungsbeauftragte und in  
Ausübung dieser Funktion weisungsfrei. Die Gleichbehand-
lungsbeauftragte ist Ansprechpartnerin, wenn sich jemand 
aufgrund einer der sieben Gleichbehandlungsdimensionen 
ungleich behandelt fühlt. Im Falle einer Diskriminierung in-
formiert die Gleichbehandlungsbeauftragte über die Rechte 
und bemüht sich, eine Klärung des Falles zu erzielen.  
Dies kann über ein Verfahren vor der Gleichbehandlungs- 
kommission oder über informelle Wege erfolgen. Wichtig ist, 
dass jeder Schritt nur mit Einverständnis der betroffenen  
Person gesetzt wird. 

n Gleichbehandlungskommission

Die Gleichbehandlungskommission befasst sich mit allen  
die Gleichbehandlung und Frauenförderung betreffenden 
Fragen. Bedienstete des Magistrats Salzburg, die sich diskri-
miniert fühlen, können sich vertrauensvoll an ein Mitglied 
der Kommission wenden. 

Über die Information und Beratung hinaus kann die  
Kommission im Falle einer Diskriminierung ein Gutachten  
erstellen und
n �an die Dienststellen-Leitung einen Vorschlag machen, wie 

die Gleichbehandlung verwirklicht werden kann
n �die Dienstellen-Leitung auffordern, die Diskriminierung  

zu beenden 
n �die Dienststellen-Leitung aufordern, die beschuldigte  

Person dienst- oder disziplinarrechtlich zu verfolgen sowie
n �die Dienstellen-Leitung auffordern, innerhalb von zwei  

Monaten zu berichten, ob und wie die Vorschläge oder  
Forderungen umgesetzt worden sind.

Heinz Schaden

Hans Jörg 
Bachmaier

Wenn beispielsweise Teilzeitkräfte von einer Weiter- 
bildung ausgeschlossen sind und dies überwiegend Frauen  
betrifft, liegt eine indirekte Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts vor. 
 
Von indirekter Diskriminierung kann auch gesprochen wer-
den, wenn etwa eine Teambesprechung regelmäßig in einem 
Raum abgehalten wird, der für die MitarbeiterInnen mit kör-
perlicher Behinderung nicht zugänglich ist. In diesem Fall 
liegt eine Diskriminierung aufgrund der Behinderung vor.

Verbot jeglicher Diskriminierung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Magistrats

insbesondere 
n �bei der Begründung des Dienst- oder Ausbildungs- 

verhältnisses
n �bei der Festsetzung des Entgelts
n �bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen
n �bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung
n �beim beru�ichen Aufstieg, insbesondere bei Beförde-

rungen und der Zuweisung höher entlohnter Verwen-
dungen

n �bei den sonstigen Arbeitsbedingungen
n �bei der Beendigung des Dienst- oder Ausbildungs- 

verhältnisses

Auch Sexuelle Belästigung stellt eine Diskriminierung dar. 
Von Sexueller Belästigung wird gesprochen, wenn ein der  
sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten die Würde einer 
Person beeinträchtigt. Sexuelle Belästigung kann nicht nur 
durch einen körperlichen Übergriff, sondern auch verbal 
oder nonverbal ausgeübt werden. 

Dazu zählen beispielsweise obszöne Witze oder das Auf- 
hängen von Nacktfotos, Aufklebern, Karikaturen mit  
sexuellem Inhalt oder sexuelle Anspielungen, anzügliche  
Bemerkungen, ˜ußerungen und Kommentare.

Keine Diskriminierung von MitarbeiterInnen und Kundinnen im MagistratDas neue Gleich- 
behandlungsgesetz

Die Umsetzung


